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1. Zweites Bürokratieentlastungsgesetz verabschiedet 
 

Am 30.3.3017 verabschiedete der Bundestag das „Gesetz zur Entlastung insbesondere der mittelständi-

schen Wirtschaft von Bürokratie“ (Zweites Bürokratieentlastungsgesetz). Damit sollen Erleichterungen 

für die Wirtschaft geschaffen werden. Zu den wichtigsten Neuregelungen zählen: 
 

Lieferscheine: Die Aufbewahrungsfrist bei empfangenen Lieferscheinen endet mit dem Erhalt der 

Rechnung bzw. für abgesandte Lieferscheine mit dem Versand der Rechnung. Dies gilt jedoch dann 

nicht, wenn sie als Buchungsbelege herangezogen werden. Lieferscheine sind häufig Bestandteile der 

Rechnung. Erfolgt in der Rechnung ein Verweis auf den Lieferschein, ist dieser Teil der Rechnung und 

10 Jahre aufzubewahren!   
 

Aufzeichnungspflicht für „Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)“: Der Gesetzgeber hat eine Er-

leichterung bei den Aufzeichnungspflichten für sofort abgeschriebene GWG in das Gesetz eingefügt. 

Danach sind bestimmte Aufzeichnungen nur noch für Wirtschaftsgüter mit einem Wert über 250 € er-

forderlich. Diese Wertgrenze gilt jedoch erstmals für Wirtschaftsgüter, die nach dem 31.12.2017 ange-

schafft, hergestellt oder in ein Betriebsvermögen eingelegt werden. 
 

Lohnsteueranmeldung: Der Grenzbetrag für die quartalsweise Abgabe der Lohnsteuer-Anmeldung 

wurde von 4.000 € auf 5.000 € angehoben.  
 

Kurzfristig Beschäftigte: Wegen der Anpassung des Mindestlohns auf 8,84 € kam es zur zwangswei-

sen Anhebung der Pauschalierungsgrenze für kurzfristig Beschäftigte. Danach gilt ab 2017 ein durch-

schnittlicher Tageslohns i. H. 72 € (vorher 68 €).  
 

Kleinbetragsrechnungen: Die für die Praxis relevante umsatzsteuerliche Wertgrenze für 

Kleinbetragsrechnungen wird von 150 € auf 250 € angehoben. Der Gesetzentwurf sah noch eine Anhe-

bung auf 200 € vor. 

Eine sog. Kleinbetragsrechnung, deren Gesamtbetrag (jetzt neu) 250 € nicht übersteigt, muss, damit es 

umsatzsteuerrechtlich anerkannt wird, mindestens folgende Angaben enthalten: 
 

 vollständige Namen und vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers, 

 Ausstellungsdatum, 

 Menge und Art der gelieferten Gegenstände oder Umfang und Art der Leistung 

 Entgelt und darauf entfallenden Steuerbetrag für die Lieferung oder Leistung in einer Summe (Brut-

tobetrag) sowie den anzuwendenden Steuersatz oder im Fall einer Steuerbefreiung einen Hinweis 

darauf, dass für die Lieferung oder sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt. 
 

Nicht angegeben werden brauchen im Gegensatz zu Rechnungen über 250 €: Nettobetrag, Umsatzsteu-

erbetrag, Name und Anschrift des Leistungsempfängers, Zeitpunkt der Lieferung, Steuer- bzw. Rech-

nungsnummer. 
 

Fälligkeitsregelung in der Sozialversicherung: Die Neuregelungen enthalten auch eine Anpassung im 

Sozialgesetzbuch bei der Fälligkeitsregelung für Gesamtsozialversicherungsbeiträge. Danach entfällt 

die Schätzung der Werte bei bestimmten Unternehmen. Beiträge, deren tatsächlicher Wert für den aktu-

ellen Monat noch nicht bekannt ist, können nach dem Wert für den Vormonat festgelegt werden. Die 

sich ergebenden Abweichungen zur tatsächlichen Beitragsschuld müssen jedoch in der Entgeltabrech-

nung des Folgemonats rechnerisch noch abgezogen oder addiert werden.  
 

Anmerkung: Die Neuregelungen treten rückwirkend zum 1.1.2017 in Kraft. Eine Ausnahme bildet die 

Aufzeichnungspflicht für GWG, die erst zum 1.1.2018 wirksam wird.  
 

 

2. Außergewöhnliche Belastungen steuerlich besser ansetzbar 
 

Der steuerliche Abzug außergewöhnlicher Belastungen ist nur möglich, wenn der Steuerpflichtige mit 

überdurchschnittlich hohen Aufwendungen (z. B. Krankheitskosten) belastet ist. Die „zumutbare Belas-



tung“ wird in 3 Stufen (Stufe 1 bis 15.340 €, Stufe 2 bis 51.130 €, Stufe 3 über 51.130 € Gesamtbetrag 

der Einkünfte) nach einem bestimmten Prozentsatz (abhängig von Familienstand und Kinderzahl) be-

messen (1 bis 7 %). Der Prozentsatz beträgt z. B. bei zusammenveranlagten Ehegatten mit einem oder 

zwei Kindern 2 % (Stufe 1), 3 % (Stufe 2) und 4 % (Stufe 3). 

 

Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 19.1.2017 wird jetzt nur noch der Teil des Ge-

samtbetrags der Einkünfte, der den im Gesetz genannten „Stufengrenzbetrag“ übersteigt, mit 

dem jeweils höheren Prozentsatz belastet.  

 

Danach erfasst z. B. der Prozentsatz für Stufe 3 nur den 51.130 € übersteigenden Teilbetrag der Ein-

künfte. Bislang gingen demgegenüber Finanzverwaltung und Rechtsprechung davon aus, dass sich die 

Höhe der zumutbaren Belastung einheitlich nach dem höheren Prozentsatz richtet, sobald der Gesamt-

betrag der Einkünfte eine der genannten Grenzen überschreitet. Danach war der höhere Prozentsatz auf 

den Gesamtbetrag aller Einkünfte anzuwenden. 

 

Maßgebend für die Entscheidung des BFH waren insbesondere der Wortlaut der Vorschrift, der für die 

Frage der Anwendung eines bestimmten Prozentsatzes gerade nicht auf den „gesamten Gesamtbetrag 

der Einkünfte“ abstellt, sowie die Vermeidung von Härten, die bei der Berechnung durch die Finanz-

verwaltung entstehen konnten, wenn eine vorgesehene Stufe nur geringfügig überschritten wurde. 

 

Das Urteil des BFH betrifft zwar nur den Abzug außergewöhnlicher Belastungen, ist aber im Anwen-

dungsbereich dieser Vorschrift nicht auf die Geltendmachung von Krankheitskosten beschränkt. Die 

Entscheidung hat weitreichende Bedeutung, da Steuerpflichtige nun in der Regel früher und in größe-

rem Umfang durch ihnen entstandene außergewöhnliche Belastungen steuerlich entlastet werden. 

 

 

3. Anforderungen an eine rückwirkende Rechnungskorrektur 
 

Mit Urteil vom 20.10.2016 gibt der Bundesfinanzhof (BFH) – aufgrund von Vorgaben durch den Euro-

päischen Gerichtshof (EuGH) – seine Rechtsprechung auf und lässt eine rückwirkende Rechnungskor-

rektur auf den Zeitpunkt der Rechnungsausstellung zu. Die Berichtigung kann bis zum Schluss der letz-

ten mündlichen Verhandlung vor dem Finanzgericht erfolgen.  

 

Damit der Rechnungsberichtigung Rückwirkung zukommt, muss das Ausgangsdokument aller-

dings über bestimmte Mindestangaben verfügen. Voraussetzung für eine rückwirkende Berichtigung 

ist nach Auffassung des Finanzgerichts Münster (FG) aber, dass die wesentlichen Rechnungsbestandtei-

le, wie z. B. Angaben zum Rechnungsaussteller, zum Leistungsempfänger, zur Leistungsbeschreibung, 

zum Entgelt und zur gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuer in dem Rechnungs-Dokument enthalten 

waren und dieses damit überhaupt berichtigungsfähig ist. 

 

Problematisch wird es dann, wie das Urteil des FG zeigt, wenn der Rechnungsempfänger nicht oder 

nicht eindeutig in der Rechnung aufgeführt ist. Hier liegt nach Auffassung des FG keine rückwirkende 

Rechnungsberichtigung vor, denn die in der Vergangenheit ausgestellten Rechnungen, die den Leis-

tungsempfänger nicht ausweisen, sind nicht berichtigungsfähig. Es handelt sich daher bei den neu vor-

gelegten Rechnungen um erstmalige Rechnungen, aus denen ein Vorsteuerabzug allenfalls – bei Vor-

liegen aller Voraussetzungen – im Jahr der Ausstellung dieser Rechnungen möglich ist. Die Angabe 

des zutreffenden „Leistungsempfängers“ gehört zu den unverzichtbaren Mindestanforderungen, 

die erfüllt sein müssen, um überhaupt von einer berichtigungsfähigen Rechnung auszugehen. 

 

Anmerkung: Die Revision zum BFH wird zugelassen, da die Folgerungen aus der neuesten EuGH-

Rechtsprechung und insbesondere die Frage, welche (Mindest-)Rechnungsanforderungen an ein zu-

nächst erteiltes (Rechnungs-)Dokument erfüllt sein müssen, damit dieses überhaupt berichtigungsfähig 

ist, bislang nicht geklärt sind. 

 

 



4. Ferienjobs als „kurzfristige“ Minijobs 
 

„Kurzfristige Minijobs“ sind begehrt bei Arbeitnehmern, insbesondere auch bei Ferienjobbern und 

deren Arbeitgebern. Sie sind nicht – wie die regulären Minijobs – auf 450 € im Monat begrenzt; auf den 

Verdienst kommt es bei einem kurzfristigen Minijob nicht an. Sie sind in der Kranken-, Pflege-, Ren-

ten- und Arbeitslosenversicherung versicherungs- und beitragsfrei. Arbeitgeber und Aushilfen zahlen 

also keine Sozialversicherungsbeiträge. 

 

Dafür gelten für diese Minijobber andere Regeln: Ein kurzfristiger Minijob ist von vornherein auf ma-

ximal 3 Monate begrenzt, wenn Ihr Minijobber an mindestens 5 Tagen pro Woche arbeitet, oder 70 

Arbeitstage, wenn er regelmäßig weniger als an 5 Tagen wöchentlich beschäftigt ist. Diese Zeitgrenzen 

gelten generell für alle kurzfristigen Minijobs innerhalb eines Kalenderjahres, aber auch für jahres-

übergreifende Beschäftigungen, die von vornherein auf 3 Monate oder 70 Arbeitstage befristet sind.  

 
Bitte beachten Sie!  
 

 Tage mit bezahlter Freistellung von der Arbeitsleistung (wie z. B. Tage mit Entgeltfortzahlung, Ur-

laubs- und Feiertage oder Tage der Freistellung zum Abbau von Guthabenstunden) sind bei der Prü-

fung der Zeitgrenzen für einen kurzfristigen Minijob zu berücksichtigen.  

 Arbeitet die Aushilfe länger als 3 Monate oder 70 Arbeitstage, ist die Beschäftigung kein kurzfristi-

ger Minijob mehr. Ein kurzfristiger Minijob liegt ab dem Zeitpunkt nicht mehr vor, wenn Sie als 

Arbeitgeber absehen können, dass Ihre Aushilfe die Zeitgrenzen von drei Monaten bzw. 70 Arbeits-

tagen überschreitet. 

 Für kurzfristige Minijobs bis zum 31.12.2014 und ab dem 1.1.2019 gelten die Zeitgrenzen von 2 

Monaten bzw. 50 Arbeitstagen. 

 Kurzfristige Minijobs können individuell nach der Steuerklasse oder – unter weiteren Vorausset-

zungen – mit 25 % pauschal besteuert werden. 

 Wer berufsmäßig arbeitet, darf nicht kurzfristig – also versicherungsfrei – beschäftigt werden. Be-

rufsmäßigkeit heißt, dass die Beschäftigung nicht von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung 

ist, sondern damit den Lebensunterhalt sichert.  

 Bitte lassen Sie sich vor Einstellung einer kurzfristigen Beschäftigung beraten! 

 

 

5. Wenn mehrere Steuerpflichtige ein häusliches Arbeitszimmer nutzen 
 

Bislang ist der Bundesfinanzhof (BFH) von einem objektbezogenen Abzug der Aufwendungen für ein 

häusliches Arbeitszimmer ausgegangen. Die abziehbaren Aufwendungen waren hiernach unabhängig 

von der Zahl der nutzenden Personen auf insgesamt 1.250 € im Jahr begrenzt. 

 

In zwei Entscheidungen vom 15.12.2016 macht der BFH nunmehr eine Kehrtwende zugunsten der 

Steuerpflichtigen, die mit weiteren Personen ein häusliches Arbeitszimmer nutzen. Nach diesen Ent-

scheidungen ist die Höchstbetragsgrenze von 1.250 € im Jahr personenbezogen anzuwenden, sodass 

jeder von ihnen seine Aufwendungen hierfür bis zu dieser Obergrenze einkünftemindernd geltend ma-

chen kann.  

 

Im ersten Fall stellte der BFH fest, dass der auf den Höchstbetrag von 1.250 € begrenzte Abzug der 

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer jedem Steuerpflichtigen zu gewähren ist, dem für 

seine betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, wenn er in 

dem Arbeitszimmer über einen Arbeitsplatz verfügt und die geltend gemachten Aufwendungen getra-

gen hat. Zudem stellt er klar, dass die Kosten bei Ehegatten jedem Ehepartner grundsätzlich zur Hälfte 

zuzuordnen sind, wenn sie bei hälftigem Miteigentum ein häusliches Arbeitszimmer gemeinsam nutzen.  

 

Im zweiten Fall betont der BFH darüber hinaus, dass für den Abzug der Aufwendungen für ein häusli-

ches Arbeitszimmer feststehen muss, dass dort überhaupt eine berufliche oder betriebliche Tätigkeit 



entfaltet wird. Außerdem muss der Umfang dieser Tätigkeit es glaubhaft erscheinen lassen, dass der 

Steuerpflichtige hierfür ein häusliches Arbeitszimmer vorhält.  

 

 

6. Steuerliche Voraussetzungen bei elektronischen Kassen 
 

Beim Einsatz von Registrier- oder PC-Kassensystemen muss der Steuerpflichtige für eine sachgerechte 

und insbesondere die Vollständigkeit und Unveränderbarkeit gewährleistende Struktur und Organisati-

on seiner Aufzeichnungen sorgen. Er ist für die Einhaltung der Ordnungsmäßigkeitsvoraussetzungen 

selbst verantwortlich. Eine Verpflichtung zum Einsatz elektronischer Kassen besteht nicht.  

 

Wird eine elektronische Kasse geführt, müssen – spätestens seit dem 1.1.2017 – alle Einzeldaten, die 

durch die Nutzung der Kasse entstehen, während der Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren – jederzeit 

verfügbar, unverzüglich lesbar und maschinell auswertbar – aufbewahrt werden. 

 

Zudem müssen alle zum Verständnis der Einzeldaten erforderlichen Organisationsunterlagen (z. B. 

Handbücher, Bedienungs- und Programmieranleitung) vorgehalten werden. Die Finanzverwaltung ver-

langt, dass originär digitale Daten (wie die Kasseneinzeldaten) auf einem maschinell verwertbaren Da-

tenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick) zur Verfügung gestellt werden. Der Grundsatz der 

Unveränderbarkeit gilt für sämtliche digitale Daten und damit auch für Daten elektronischer Kassen. 

 

Bitte beachten Sie! Ältere Kassensysteme (z. B. elektronische Registrierkassen mit Papier- oder elekt-

ronischem Journal ohne Möglichkeit zur Einzeldatenspeicherung) erfüllen die oben genannten Vorga-

ben nicht und dürfen damit nicht mehr eingesetzt werden. Organisationsunterlagen und Daten der „Alt-

Kassen“ sind weiterhin für steuerliche Zwecke während der Dauer der Aufbewahrungsfrist vorzuhalten. 

Grundsätzlich wird empfohlen, neben dem Vorgenannten auch die „Alt-Kasse“ weiterhin aufzubewah-

ren.  

 

 

7. Tägliches Auszählen bei einer offenen Ladenkasse 
 

Die Ordnungsmäßigkeit der Kassenbuchführung erfordert bei Bareinnahmen, die ähnlich einer offenen 

Ladenkasse erfasst werden, einen täglichen Kassenbericht, der auf der Grundlage eines tatsächlichen 

Auszählens der Bareinnahmen erstellt worden ist.  

 

Mit Beschluss vom 16.12.2016 stellt der Bundesfinanzhof (BFH) nunmehr klar, dass so weit die in 

seiner Entscheidung vom 25.3.2015 gewählte Formulierung in der Praxis teilweise dahingehend „miss-

verstanden“ wird, dass über den Kassenbericht hinaus ein „Zählprotokoll“ gefordert wird, in dem die 

genaue Stückzahl der vorhandenen Geldscheine und -münzen aufzulisten ist, die dortige Formulierung 

– die im Übrigen den Begriff „Zählprotokoll“ nicht enthält – nicht als Neuorientierung der Recht-

sprechung angesehen werden kann. Erforderlich, aber auch ausreichend ist ein Kassenbericht, der auf 

der Grundlage eines tatsächlichen Auszählens erstellt worden ist. 

 

Anmerkung: Auch wenn der BFH nicht explizit ein „Zählprotokoll“ fordert, stellt es grundsätzlich 

eine bessere Übersicht und einen Nachweis für den Geldbestand am Ende des Tages dar. Das empfiehlt 

auch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe in ihrem Schreiben vom 26.10.2016. 

 

 

8. Schätzung der Arbeitskosten bei haushaltsnahen Dienstleistungen 
 

Die Einkommensteuer ermäßigt sich – auf Antrag – für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistun-

gen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die im Haushalt des Steuer-

pflichtigen erbracht werden, um 20 %, höchstens 1.200 €. Die Ermäßigung gilt jedoch nur für die Ar-

beitskosten; Materialkosten werden nicht berücksichtigt. 

 



Das Sächsische Finanzgericht (FG) musste sich mit der Frage auseinandersetzen, inwiefern eine Schät-

zung der „Arbeitskosten“ zulässig ist, wenn diese nicht explizit aus der Rechnung zu entnehmen, dem 

Grund nach aber sicher angefallen sind. Im entschiedenen Fall begehrte ein Steuerpflichtiger die Be-

rücksichtigung eines als „Baukostenzuschuss” bezeichneten Rechnungsbetrages für die „Herstellung 

der Mischwasserleitung” als Bestandteil des Anschlusses des Grundstücks an die öffentliche Abwas-

serentsorgungsanlage in Höhe von (geschätzten) 60 % als Handwerkerleistung. 
 

In der dazu ergangenen Entscheidung stellte das FG fest, dass die geltend gemachten Aufwendungen in 

Höhe von 60 % in dieser Höhe als zu berücksichtigender Anteil der geschätzten Arbeitskosten als 

Handwerkerleistungen für die Modernisierungsmaßnahme anzuerkennen sind. Denn die mit der Her-

stellung der Mischwasserleitung als notwendiger Teil der Arbeiten des Anschlusses des Haushalts der 

Steuerpflichtigen an das öffentliche Entsorgungsnetz verbundenen Tiefbauarbeiten verursachen regel-

mäßig höhere Arbeitskosten als Materialkosten.  
 

Anmerkung: Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt, die nunmehr beim Bundesfinanzhof unter 

dem Aktenzeichen VI R 18/16 aufgenommen wurde. Betroffene Steuerpflichtige können sich auf das 

anhängige Verfahren berufen. 
 

 

9. Einkünfteerzielungsabsicht bei Ferienwohnungen 
 

Erneut musste sich der Bundesfinanzhof mit der Einkünfteerzielungsabsicht und der damit verbundenen 

Geltendmachung von Werbungskosten bei Ferienwohnungen auseinandersetzen. Dazu stellt er in sei-

nem Beschluss vom 9.3.2017 noch einmal klar, dass bei einer „Ferienwohnung“ grundsätzlich und typi-

sierend von der Absicht des Steuerpflichtigen auszugehen ist, einen Einnahmenüberschuss zu erwirt-

schaften, wenn sie ausschließlich an Feriengäste vermietet und in der übrigen Zeit hierfür bereitgehal-

ten wird. Entsprechend sind die erforderlichen Aufwendungen als Werbungskosten anzuerkennen. 
 

Weitere Voraussetzung ist, dass das Vermieten die ortsübliche Vermietungszeit von Ferienwohnungen 

– abgesehen von Vermietungshindernissen – nicht erheblich (d. h. um mindestens 25 %) unterschreitet. 
 

Liegen die genannten Voraussetzungen bei einer Ferienimmobilie nicht vor, z. B. weil sich der Eigen-

tümer die Selbstnutzung der Ferienwohnung vorbehält, ist die Vermietung mit einer auf Dauer ausge-

richteten Vermietungstätigkeit nicht vergleichbar. Entsprechend  muss die Einkünfteerzielungsabsicht 

dann durch eine Prognose überprüft werden. 
 

 

10. TERMINSACHE: Zuordnung eines gemischt genutzten Gegenstands/Gebäudes 

 zum Unternehmen  
 

Die Zuordnung eines gemischt genutzten Gegenstands zum Unternehmen – mit entsprechender Vor-

steuerabzugsberechtigung – erfordert eine durch Beweisanzeichen gestützte Zuordnungsentscheidung, 

die zeitnah zu dokumentieren ist.  
 

Der Bundesfinanzhof hat in mehreren Entscheidungen geklärt, dass die Zuordnungsentscheidung spä-

testens und mit endgültiger Wirkung in einer „zeitnah“ erstellten Umsatzsteuererklärung für das Jahr, in 

das der Leistungsbezug fällt, nach außen dokumentiert werden kann. Der letztmögliche Zeitpunkt 

hierfür ist der 31. Mai des Folgejahres. 
 

Bitte beachten Sie! Von dieser Regelung sind z. B. Pkw, Gebäude und Photovoltaikanlagen betroffen. 
 

 

11. Einheitlicher Erwerbsgegenstand bei der Grunderwerbsteuer 
  

Die Finanzbehörde kann nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 25.1.2017 im We-

ge der Änderung der ursprünglichen Steuerfestsetzung die Bauerrichtungskosten zusätzlich zu den Kos-



ten des Grundstückserwerbs mit Grunderwerbsteuer belasten, wenn ein Bauerrichtungsvertrag zeitlich 

nach dem Grundstückskaufvertrag und der Festsetzung der Grunderwerbsteuer geschlossen wird. 

 

In dem vom BFH entschiedenen Fall erwarb ein Steuerpflichtiger ein Grundstück, welches mit einem 

Reihenhaus bebaut werden sollte. Im Grundstückskaufvertrag war bereits festgelegt, nach welchen Plä-

nen das Haus errichtet werden sollte. Das Finanzamt  bezog zunächst nur die Kosten für den Grund-

stückskauf in die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer ein. Danach schloss der Steuer-

pflichtige einen Bauerrichtungsvertrag mit dem Bauunternehmen.  

 

Der BFH entschied dazu: Ist der Erwerber eines Grundstücks beim Abschluss des Grundstücks-

kaufvertrags hinsichtlich des „Ob“ und „Wie“ der Bebauung gebunden, wird das erworbene 

Grundstück erst dann in bebautem Zustand erworben, wenn auch der Bauerrichtungsvertrag 

geschlossen ist. Mit dieser Entscheidung stellt er klar, dass der Abschluss des Bauerrichtungsvertrags 

das zunächst unbebaute Grundstück rückwirkend auf den Zeitpunkt des Grundstückskaufvertrags zu 

einem bebauten werden lässt und die Baukosten nachträglich im Rahmen der Änderung der ursprüngli-

chen Steuerfestsetzung zusätzlich zu den Kosten für den Grundstückskauf bei der Festsetzung der 

Grunderwerbsteuer zu berücksichtigen sind. 

 

 

12. Belege weiter aufbewahren 
 

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens will die Bundesregierung bei der 

Steuererklärung weitgehend ohne schriftliche Belege auskommen. Papierbelege – wie beispielsweise 

Spendenquittungen – müssen nicht mehr eingereicht, sondern nur noch aufbewahrt werden. Der Zu-

wendungsempfänger, z. B. ein gemeinnütziger Verein, kann die Zuwendungsbestätigung aber auch 

elektronisch an das Finanzamt übermitteln, wenn ihn der Spender dazu bevollmächtigt. Die Änderun-

gen gelten für alle Zuwendungen der Steuerpflichtigen, die dem Zuwendungsempfänger nach 2016 

zufließen. Die Belegvorlagepflichten werden weitgehend durch Vorhaltepflichten ersetzt. 

 

Bitte beachten Sie! Für Einkommensteuererklärungen einschließlich des Jahres 2016 sind die Belege 

nach wie vor einzureichen.  

 

Dazu gehören: 

 

 Steuerbescheinigungen für Kapitalertragsteuer 

 Steuerbescheinigungen für Kapitalerträge, bei der keine Kirchensteuer einbehalten wurde, obwohl 

Kirchensteuerpflicht besteht 

 Bescheinigungen über anrechenbare ausländische Steuern 

 Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen 

 Nachweise der „Unterhaltsbedürftigkeit“ 

 Zuwendungsnachweise wie z. B. Spendenbescheinigungen 

 

Die erforderlichen Belege müssen ab dem Veranlagungsjahr 2017 zwar nicht mehr mit der Einkom-

mensteuererklärung mitgesandt, jedoch jederzeit der Finanzverwaltung bei Nachfragen zur Verfügung 

gestellt werden. Es entfällt nicht die Aufbewahrungspflicht! 

 
 

13. Mehr Verbraucherschutz für private Bauherren 
 

Der Bundesrat hat am 31.3.2017 ein Gesetz gebilligt, das den Verbraucherschutz für Bauherren verbes-

sern soll. Damit werden die allgemeinen Regelungen des Werkvertragsrechts im Bürgerlichen Gesetz-

buch um spezifische Regelungen des Bauvertragsrechts – unter anderem mit einem eigenen neuen Ver-

braucherbauvertrag – ergänzt. Private Bauherren sollen gegenüber dem Auftragnehmer Änderungswün-

sche zur Bauausführung einseitig anordnen können. Außerdem wird das Kündigungs- und 

Widerrufsrecht klarer geregelt. 



 

Weiterer Bestandteil des Gesetzes ist die Anpassung des Kaufvertragsrechts an die Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshofs. Dabei geht es um die Gewährleistung bei mangelhaftem Baumaterial. In 

diesem Fall ist nach bisher geltendem Recht der ausführende Handwerker verpflichtet, das mangelhafte 

Material wieder auszubauen und durch fehlerfreies zu ersetzen. Der Handwerker kann gegenüber dem 

Händler, von dem er das mangelhafte Material bezogen hat, nur dessen Ersatz verlangen. Auf den Kos-

ten für den Aus- und Wiedereinbau bleibt er sitzen. Dies wird mit dem Gesetz zugunsten des Handwer-

kers geändert. Das Gesetz tritt im Wesentlichen zum 1.1.2018 in Kraft. 

 

 

14. Keine Ansprüche bei nachträglicher Vereinbarung von Schwarzarbeit 
 

In einem Fall aus der Praxis begehrte ein Auftraggeber vom Auftragnehmer Rückerstattung geleisteten 

Werklohns in Höhe von ca.15.000 €, nachdem er wegen Mängeln der Arbeiten (Entfernung und Neube-

schaffen eines Teppichbodens in seinem Wohnhaus) den Rücktritt vom Vertrag erklärt hatte. 

 

Zunächst war ein Vertrag über die Arbeiten zu einem Preis von ca.16.200 € geschlossen worden. Kurze 

Zeit später hatte man sich jedoch geeinigt, dass der Unternehmer eine Rechnung lediglich über einen 

Betrag von ca. 8.600 € erstellt. Weitere 6.400 € sollten in bar gezahlt werden. Den Betrag der so erstell-

ten Rechnung überwies der Auftraggeber. Weitere Zahlungen leistete er in bar. 

 

Der Fall landete vor dem Bundesgerichtshof (BGH) Dieser erklärte den Vertrag wegen Verstoßes gegen 

das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung für nichtig. Der Auftragge-

ber hat keine Mängelansprüche und kann keine Rückzahlung weder aus Rücktritt noch aus ungerecht-

fertigter Bereicherung verlangen. 

 

Der BGH entschied bereits in mehreren Urteilen seit 2013, dass bei einer (auch nur teilweisen) „Ohne-

Rechnung-Abrede“ ein Werkvertrag nichtig ist, wenn die Parteien bewusst gegen das Gesetz zur Be-

kämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung verstoßen, indem sie vereinbaren, dass für 

eine Barzahlung keine Rechnung gestellt und keine Umsatzsteuer gezahlt werden soll.  

 

 

15. Kündigung eines Bausparvertrags 10 Jahre nach Zuteilungsreife 
 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in 2 im wesentlichen Punkt parallel gelagerten Fällen aus der Praxis 

entschieden, dass eine Bausparkasse Bausparverträge kündigen kann, wenn die Verträge seit mehr als 

10 Jahren zuteilungsreif, aber noch nicht voll bespart sind.  

 

In seiner Erklärung führte der BGH aus, dass auf die Bausparverträge Darlehensrecht anzuwenden ist, 

denn während der Ansparphase eines Bausparvertrags ist die Bausparkasse Darlehensnehmerin und der 

Bausparer Darlehensgeber. Erst mit der Inanspruchnahme eines Bauspardarlehens kommt es zu einem 

Rollenwechsel. 

 

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch kann ein Darlehensnehmer den Darlehensvertrag mit gebundenem 

Sollzinssatz u. a. ganz oder teilweise nach Ablauf von 10 Jahren nach dem vollständigen Empfang unter 

Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Monaten kündigen. Wird nach dem Empfang des Darlehens 

eine neue Vereinbarung über die Zeit der Rückzahlung oder den Sollzinssatz getroffen, so tritt der Zeit-

punkt dieser Vereinbarung an die Stelle des Zeitpunkts des Empfangs. 

 

Die BGH-Richter entschieden nunmehr mit Urteil vom 21.2.2017 dazu, dass die o. g. Kündigungsvor-

schrift auch zugunsten einer Bausparkasse als Darlehensnehmerin anwendbar ist. Ferner gelangten sie 

zu der Überzeugung, dass mit dem Eintritt der erstmaligen Zuteilungsreife die Bausparkasse unter Be-

rücksichtigung des Zwecks des Bausparvertrags das Darlehen des Bausparers vollständig empfangen 

hat.  



Der Vertragszweck besteht für den Bausparer darin, durch die Erbringung von Ansparleistungen einen 

Anspruch auf Gewährung eines Bauspardarlehens zu erlangen.  

 

 
16. „Kontogebühr“ bei Gewährung eines Bauspardarlehens 
 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit seinem Urteil vom 9.5.2017 entschieden, dass eine vorformulier-

te Bestimmung über eine bei Gewährung eines Bauspardarlehens vom Verbraucher in der Darlehens-

phase zu zahlende „Kontogebühr“ unwirksam ist.  

 

Die BGH-Richter führten dazu aus, dass die Erhebung einer „Kontogebühr“ in der Darlehensphase eine 

sogenannte Preisnebenabrede darstellt. In der Darlehensphase ist mit den Tätigkeiten der „bauspartech-

nische[n] Verwaltung, Kollektivsteuerung und Führung einer Zuteilungsmasse“, für die die Bauspar-

kasse die Kontogebühr auch in diesem Zeitraum erhebt, weder die Erfüllung einer Hauptleistungs-

pflicht noch eine rechtlich nicht geregelte Sonderleistung verbunden. 

 

Die vorgenannten Tätigkeiten erbringt die Bausparkasse nach Darlehensgewährung nicht im Interesse 

des Darlehensnehmers. Dass sie nach Eintritt in die Darlehensphase Zahlungen des Kunden ordnungs-

gemäß verbucht, liegt ebenfalls ausschließlich in ihrem Interesse. Die bloße Verwaltung der Darlehens-

verträge nach Darlehensausreichung ist keine gesondert vergütungsfähige Leistung gegenüber dem 

Bausparer, sondern eine rein innerbetriebliche Leistung der Bausparkasse.  

 

 

17. Keine Haftung bei nicht autorisierter Nutzung des Telefonanschlusses für ein  

 „Pay by Call-Verfahren“ 
 

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen Fall machte ein Unternehmen gegen die Inhabe-

rin eines Festnetztelefonanschlusses einen Entgeltanspruch für die Nutzung im Rahmen des „Pay by 

Call-Verfahrens“ über eine Premiumdienstenummer (0900) geltend. Die entsprechenden insgesamt 21 

Anrufe wurden von dem damals 13-jährigen Sohn der Frau getätigt.  

 

Das Kind nahm an einem zunächst kostenlosen Computerspiel teil, in dessen Verlauf zusätzliche Funk-

tionen gegen sogenannte Credits freigeschaltet werden konnten. Die „Credits“ konnten entgeltlich er-

worben werden. Die Zahlung erfolgte unter anderem durch die Nutzung des auf der Internetseite der 

Spielebetreiberin angegebenen telefonischen Premiumdienstes. Nach Durchführung der Anrufe standen 

dem Sohn unter seinem Benutzerkonto jeweils die gewünschten „Credits“ zur Verfügung. Die Abrech-

nung (ca. 1.250 €) wurde über die Telefonrechnung der Mutter vorgenommen. 

 

Der BGH verneinte einen Zahlungsanspruch des Unternehmens. Etwaige auf den Abschluss eines 

Zahlungsdienstevertrags gerichtete konkludente Willenserklärungen des Sohns, die dieser durch An-

wahl der Premiumdienstenummer abgegeben haben könnte, sind der Anschlussinhaberin nicht zuzu-

rechnen. Weder war das Kind von seiner Mutter bevollmächtigt noch lagen die Voraussetzungen einer 

Anscheinsvollmacht vor.   

 

 

18. Pauschale Entgelte für geduldete Überziehungen 
 

Der Bundesgerichtshof hat am 25.10.2016 in zwei Verfahren entschieden, dass vorformulierte Bestim-

mungen über ein pauschales „Mindestentgelt“ für geduldete Überziehungen zwischen einem Kreditin-

stitut und einem Verbraucher unwirksam sind.  

 

Es handelt sich um Preisnebenabreden, die einer Inhaltskontrolle unterliegen. Denn in den Fällen, in 

denen das Mindestentgelt erhoben wird, wird unabhängig von der Laufzeit des Darlehens ein Bearbei-

tungsaufwand der Bank auf den Kunden abgewälzt. Dieses weicht damit von wesentlichen Grundge-



danken der gesetzlichen Regelung ab. Denn der Preis für eine geduldete Überziehung, bei der es sich 

um ein Verbraucherdarlehen handelt, ist ein Zins und damit allein eine laufzeitabhängige Vergütung der 

Kapitalüberlassung, in die der Aufwand für die Bearbeitung einzupreisen ist. 

 

 
19. Wohnraumkündigungen wegen sog. Berufs- oder Geschäftsbedarfs 

 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich am 29.3.2017 mit der Frage befasst, unter welchen Vorausset-

zungen die Kündigung eines Wohnraummietverhältnisses durch den Vermieter zum Zwecke der Eigen-

nutzung zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken möglich ist. 

 
Im entschiedenen Fall bewohnte ein Mieter seit dem 1.7.1977 eine 27 m

2
 große Wohnung. Der Ehe-

mann der Vermieterin betreibt im ersten Geschoss des Vorderhauses, in dem sich die gemietete Woh-

nung befindet, ein Beratungsunternehmen. Die Vermieterin kündigte das Mietverhältnis mit der Be-

gründung, der Ehemann benötige die Wohnung zur Erweiterung seines Gewerbes. 

 
Der BGH stellt mit seiner Entscheidung klar, dass es – entgegen einer verbreiteten Praxis – nicht zuläs-

sig ist, den Berufs- oder Geschäftsbedarf als ungeschriebene weitere Kategorie eines anzuerkennenden 

Vermieterinteresses an der Beendigung eines Wohnraummietverhältnisses zu behandeln. Die Gerichte 

haben vielmehr im Einzelfall festzustellen, ob ein berechtigtes Interesse des Vermieters an der Beendi-

gung des Mietverhältnisses besteht.  

 
Wenn der Vermieter die Wohnung nicht zu Wohnzwecken benötigt, sondern sie einer gewerbli-

chen Nutzung zuführen will, ist der Kündigungstatbestand des Eigenbedarfs nicht erfüllt. Ebenso 

wenig stellt die Eigennutzung der vermieteten Wohnräume zu (frei-)beruflichen oder gewerbli-

chen Zwecken eine wirtschaftliche Verwertung dar.  

 

 
20. Eigenbedarfskündigung bei nicht absehbarem Nutzungswunsch der  

 Eigenbedarfsperson 

 
Für eine Kündigung wegen Eigenbedarfs reicht eine sog. Vorratskündigung, der ein gegenwärtig noch 

nicht absehbarer Nutzungswunsch der Eigenbedarfsperson zugrunde liegt, nicht aus. Vielmehr muss 

sich der Nutzungswunsch so weit „verdichtet“ haben, dass ein konkretes Interesse an einer alsbaldigen 

Eigennutzung besteht. 

 
Setzt der Vermieter den behaupteten Selbstnutzungswillen nach dem Auszug des Mieters nicht in die 

Tat um, so liegt der Verdacht nahe, dass der Eigenbedarf nur vorgeschoben war. Unter diesen Umstän-

den ist es dem Vermieter zuzumuten, plausibel darzulegen, aus welchem Grund der mit der Kündigung 

vorgebrachte Eigenbedarf nachträglich entfallen sein soll. Hierzu werden strenge Anforderungen ge-

stellt. Erst wenn der Vortrag des Vermieters diesem Maßstab genügt, obliegt dem Mieter der Beweis, 

dass ein Selbstnutzungswille des Vermieters schon vorher nicht bestand. 

 

In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall hatte ein Vermieter das Mietverhältnis am 

27.4.2011 zum 31.1.2012 gekündigt und geltend gemacht, die Wohnung werde „dringend“ benötigt, um 

seine pflegebedürftige, im Jahr 1926 geborene Mutter, die allein in ihrem Einfamilienhaus lebte, aufzu-

nehmen.  

 

Seit dem Auszug des Mieters im August 2012 steht die Wohnung leer. Die Mutter des Vermieters zog 

nicht um und verstarb am 7.11.2014. Der Mieter führte aus, dass die Mutter nicht beabsichtigte, ihr 

eigenes Haus zu verlassen und daher der Eigenbedarf vorgetäuscht war. 

 

 



21. 40-€-Pauschale bei verspäteter Lohnzahlung durch den Arbeitgeber 
 

Ein Arbeitgeber, der Arbeitslohn verspätet oder unvollständig auszahlt, muss dem Arbeitnehmer einen 

Pauschal-Schadensersatz in Höhe von 40 € zahlen. Das hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln mit 

Urteil vom 25.11.2016 entschieden. 

 

Nach einer im Jahr 2016 neu eingeführten Regelung im Bürgerlichen Gesetzbuch hat der Gläubiger 

einer Entgeltforderung bei Verzug des Schuldners neben dem Ersatz des durch den Verzug entstehen-

den konkreten Schadens Anspruch auf die Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 €.  

Nach Auffassung des LAG handelt es sich bei der Pauschale um eine Erweiterung der gesetzli-

chen Regelungen zum Verzugszins, der auch auf Arbeitsentgeltansprüche zu zahlen ist. Auch der 

Zweck der gesetzlichen Neuregelung – die Erhöhung des Drucks auf den Schuldner, Zahlungen pünkt-

lich und vollständig zu erbringen – sprechen für eine Anwendbarkeit zugunsten von Arbeitnehmern, die 

ihren Lohn unpünktlich oder unvollständig erhalten. 

 

Anmerkung: Dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Revision zum Bundesarbeitsgericht (BAG) 

wurde wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfrage zugelassen. Sollte es vom BAG bestätigt 

werden, werden sich Arbeitgeber mit der 40–€–Pauschale bei verspäteten Lohn- bzw. Gehaltszahlungen 

konfrontiert sehen. 

 

 

22. Außerordentliche Kündigung wegen Änderung des Berufsprofils auf XING? 
 

Einem Arbeitnehmer ist grundsätzlich während des gesamten rechtlichen Bestandes des Arbeitsverhält-

nisses eine Konkurrenztätigkeit untersagt. Zulässig sind jedoch Handlungen, mit denen eine spätere 

Konkurrenztätigkeit nach Ende des Arbeitsverhältnisses lediglich vorbereitet wird. Die Grenze der noch 

zulässigen Vorbereitungshandlung wird erst bei einer aktiv nach außen tretenden Werbung für eine 

Konkurrenztätigkeit überschritten.  

 

Nach Auffassung des Landesarbeitsgerichts Köln (LAG) in seiner Entscheidung vom 7.2.2017 kann 

dies bei der fehlerhaften Angabe, der (aktuelle) berufliche Status sei „Freiberufler“, ohne Hinzutreten 

weiterer Umstände nicht angenommen werden und eine fristlose Kündigung wegen einer unerlaubten 

Konkurrenztätigkeit nicht rechtfertigen. Daher sah es die Kündigung eines Steuerberaters als rechtsun-

wirksam an, mit dem der Arbeitgeber bereits im Wege eines Aufhebungsvertrages die Beendigung sei-

nes Arbeitsverhältnisses mit mehrmonatiger Auslauffrist vereinbart hatte. 

 

Entscheidend war für das LAG auch, dass der Name der Arbeitgeberin im XING-Profil weiterhin als 

aktuelle Tätigkeit genannt war und unter der XING-Rubrik „Ich suche“ gerade keine Angaben dahinge-

hend vorgenommen worden waren, dass freiberufliche Mandate gesucht werden. 

 

 

23. Abgekürzte Kündigungsfrist in der Probezeit nur bei eindeutiger  

 Vertragsgestaltung 
 

Sieht der Arbeitsvertrag eine Probezeit von längstens 6 Monaten vor, kann das Arbeitsverhältnis ohne 

weitere Vereinbarung von beiden Seiten mit einer Frist von 2 Wochen gekündigt werden.  

 

Ist jedoch in einem vom Arbeitgeber vorformulierten Arbeitsvertrag in einer weiteren Klausel eine län-

gere Kündigungsfrist festgelegt, ohne unmissverständlich deutlich zu machen, dass diese längere Frist 

erst nach dem Ende der Probezeit gelten soll, ist dies vom Arbeitnehmer regelmäßig dahin zu verstehen, 

dass der Arbeitgeber schon während der Probezeit nur mit der vereinbarten längeren Frist kündigen 

kann. 

 

In einem vom Bundesarbeitsgericht am 23.3.2017 entschiedenen Fall war ein Arbeitnehmer ab April 

2014 als Flugbegleiter beschäftigt. Vertraglich war vorgesehen, dass die ersten 6 Monate des Arbeits-



verhältnisses als Probezeit gelten. Ferner war in dem Vertrag eine Kündigungsfrist von 6 Wochen zum 

Monatsende vereinbart. Am 5.9.2014 erhielt der Flugbegleiter eine Kündigung zum 20.9.2014. Er be-

gehrt die Feststellung, das Arbeitsverhältnis habe erst mit Ablauf der im Arbeitsvertrag vereinbarten 

Frist und damit zum 31.10.2014 geendet. Aus dem Vertrag ergebe sich nicht, dass innerhalb der ersten 

6 Monate des Arbeitsverhältnisses eine kürzere Kündigungsfrist gelten solle.  

 

 

24. Arbeiten trotz Arbeitsunfähigkeit 
 

Stellt ein Arzt einem Arbeitnehmer eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aus, gilt dieses nicht als 

Arbeitsverbot, sondern stellt eine Prognose über den zu erwartenden Krankheitsverlauf dar. So kann ein 

Arbeitnehmer, wenn er sich wieder arbeitsfähig fühlt, wieder arbeiten. 

 

Aus versicherungsrechtlicher Sicht steht einer vorzeitigen Wiederaufnahme der Arbeit nichts entgegen. 

Um als Arbeitnehmer sicher sein zu können, dass z. B. ein Unfall auf dem Weg zur Arbeit im Zweifels-

fall auch als Wegeunfall anerkannt wird, ist es ratsam sich mit dem Arbeitgeber abzusprechen. 

 

Ein Arbeitgeber kann jedoch seine Fürsorgepflicht verletzen und schadensersatzpflichtig sein, wenn er 

einen arbeitsunfähigen Arbeitnehmer einsetzt. Arbeitgeber sind daher gut beraten sich zu vergewissern, 

dass der trotz Arbeitsunfähigkeit wieder zur Arbeit kommende Arbeitnehmer tatsächlich einen einsatz-

fähigen Eindruck macht.  

 

Dazu reicht die Erklärung des Arbeitnehmers. Einer Bescheinigung über die Arbeitsfähigkeit bedarf es 

nicht. Hat der Arbeitgeber Zweifel, muss er den Gesundheitszustand des Arbeitnehmers prüfen lassen. 

Eine ärztliche Bescheinigung, die die Arbeitsfähigkeit bestätigt, ist ratsam. 

 

 

25. Wettbewerbsverbot - fehlende Karenzentschädigung  
 

Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot ist nichtig, wenn die Vereinbarung keinen Anspruch des 

Arbeitnehmers auf eine Karenzentschädigung beinhaltet. Weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer kön-

nen aus einer solchen Vereinbarung Rechte herleiten. Eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen ent-

haltene salvatorische Klausel führt nicht – auch nicht einseitig zugunsten des Arbeitnehmers – zur 

Wirksamkeit des Wettbewerbsverbots. 

 

Diesem Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 22.3.2017 lag der nachfolgende Sachverhalt zu-

grunde: Eine Arbeitnehmerin war von Mai 2008 bis Dezember 2013 als Industriekauffrau in einem 

Unternehmen beschäftigt. Das Arbeitsverhältnis endete durch ordentliche Kündigung der Angestellten. 

Im Arbeitsvertrag ist ein Wettbewerbsverbot vereinbart, welches der Arbeitnehmerin untersagt, für die 

Dauer von 2 Jahren nach Beendigung des Vertrags in selbstständiger, unselbstständiger oder sonstiger 

Weise für ein Unternehmen tätig zu sein, das mit dem Unternehmen in direktem oder indirektem Wett-

bewerb steht. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung ist eine Vertragsstrafe von 10.000 € vorgesehen. 

Eine Karenzentschädigung sieht der Arbeitsvertrag nicht vor. Die „Nebenbestimmungen“ des Arbeits-

vertrags enthalten eine sog. salvatorische Klausel. Die Arbeitnehmerin, die das Wettbewerbsverbot 

eingehalten hat, verlangte für die Zeit von Januar 2014 bis Dezember 2015 eine monatliche Karenzent-

schädigung von ca. 600 € brutto.  

 

Wettbewerbsverbote, die keine Karenzentschädigung vorsehen, sind nichtig. Weder kann der Arbeitge-

ber aufgrund einer solchen Vereinbarung die Unterlassung von Wettbewerb verlangen noch hat der 

Arbeitnehmer bei Einhaltung des Wettbewerbverbots Anspruch auf eine Karenzentschädigung, so die 

BAG-Richter. 

 

 



26. Gesellschaftsvertragliches Wettbewerbsverbot bei Beteiligung an 

 Konkurrenzgesellschaft  
 

Grundsätzlich können Wettbewerbsverbote für Gesellschafter einer GmbH ohne Weiteres in der Sat-

zung einer Gesellschaft vereinbart werden. Zum anderen müssen sich gesellschaftsvertragliche Wett-

bewerbsverbote am Grundgesetz messen lassen, weil sie regelmäßig die grundgesetzlich geschützte 

Berufsausübungsfreiheit des betroffenen Gesellschafters berühren. 

 

Eine gesellschaftsvertragliche Regelung oder eine Regelung im Anstellungsvertrag, die ein Wettbe-

werbsverbot des Gesellschafter-Geschäftsführers vorsieht, erfasst ihrem rechtlich unbedenklichen Sinn 

und Zweck nach, die Gesellschaft vor der Aushöhlung von innen her zu schützen. 

 

Rein kapitalistische Minderheitsbeteiligungen eines Gesellschafter-Geschäftsführers an einer Konkur-

renzgesellschaft ohne Einfluss auf deren Geschäftsführung, ohne Tätigkeit im Unternehmen und ohne 

Möglichkeit, dieses zu beherrschen oder Einfluss auf unternehmerische Entscheidungen zu nehmen, 

sind im Regelfall unbedenklich und von der sachlichen Reichweite eines Wettbewerbsverbots des Ge-

sellschafter-Geschäftsführers nicht umfasst. 

 

 

27. Kinder haften nicht in jedem Fall für ihre Eltern 
 

Manchmal sind nicht nur Kinder auf Unterhaltszahlungen ihrer Eltern angewiesen. In späteren Jahren 

kann es auch umgekehrt sein und ein erwachsenes Kind muss für den Unterhalt eines bedürftigen El-

ternteils aufkommen. Dies gilt aber nicht in jedem Fall.  

 

Das Oberlandesgericht Oldenburg hat mit Beschluss vom 4.1.2017 eine Unterhaltsverpflichtung der 

erwachsenen Tochter verneint. Eine Unterhaltsverpflichtung des erwachsenen Kindes entfällt, wenn der 

bedürftige Elternteil seine eigene, frühere Unterhaltsverpflichtung gegenüber dem Kind gröblich ver-

nachlässigt hat und eine Inanspruchnahme insgesamt grob unbillig erscheint. 

 

In dem entschiedenen Fall hatte der Vater über 6 Jahre lang gar nichts für die damals noch bedürftige 

Tochter gezahlt, obwohl er in der Lage gewesen wäre, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Der Vater 

hatte darüber hinaus bei der Trennung von der Mutter per Einschreiben mitgeteilt, dass er von seiner 

alten Familie nichts mehr wissen will.  

 

Ein solcher Kontaktabbruch stellt eine grobe Verfehlung gegenüber der Tochter und eine Verletzung 

der väterlichen Pflicht zu Beistand und Rücksicht dar. Der Kontaktabbruch war auch nachhaltig gewe-

sen. Allein die Einladung der Tochter zur neuen Hochzeit des Vaters und ein einmaliger Besuch der 

Tochter bei einem Krankenhausaufenthalt des Vaters führten noch nicht zu einer Wiederherstellung 

eines Vater-Tochter-Verhältnisses. 

 

Zwar stellt ein Kontaktabbruch nicht regelmäßig eine grobe Verfehlung dar, die zu einem Verlust des 

Unterhaltsanspruchs führt. Vorliegend kam aber neben dem Kontaktabbruch noch die grobe Verletzung 

der Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind hinzu.  

 

 

 

 
  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 =- 0,83 % 
 1.7.2014 – 31.12.2014 =- 0,73 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
lhttp://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

 

  

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html


 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (bis 28.7.2014): 
 Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014): 
 Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
 zzgl. 40 € Pauschale 

 
 

 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2017: April = 109,0; März = 109,0; Februar = 108,8; Januar = 108,1 

2016: Dezember = 108,8; November = 108,0;Oktober = 107,9;  
September = 107,7; August = 107,6; Juli = 107,6; Juni = 107,3 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 

http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

